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  Öffentliche Zustellung 
 
 
  eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
  Frau 
  Annette Friesen 
  zuletzt wohnhaft: Arminusstraße 24, 33100 Paderborn 
  Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 

wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der            
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis   
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 30.10.2019 (Az: 36.1 VA/1 PB-AF1996) in ihrer Zulassungsangelegenheit eingese-
hen werden kann. 

 
 
  Kreis Paderborn 
  Der Landrat 
  Im Auftrag 
  gez. Berhorst 
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337/2019 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 

 

Az.:66.3/41781-19-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG) 

für die Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit 
 einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit weniger als 20 Windkraftanlagen 

 in 33154 Salzkotten 
 
 
Die Civis Ventus GmbH & Co. KG II, Vattmannstr. 6, 33100 Paderborn, beantragt für den Standort 
Salzkotten, Gemarkung Salzkotten, Flur 2, Flurstücke 196, 187, 185, 16, 103, eine Genehmigung 
nach § 4 des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb 
einer Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 130,03 m und einem Rotordurchmesser von 
138,25 m (Diese Anlage soll statt einer bereits genehmigten Anlage vom Typ Enercon E 115 er-
richtet werden). 
 

Die v.g. Anlage ist Nr. 1.6. des UVPG als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 3 
UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wä-
ren. 
 

Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung kei-
ne erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Ent-
scheidung war, dass sich aus dem geänderten Anlagentyp und der geringfügigen Standortver-
schiebung um 12 m gegenüber der ursprünglich genehmigten Anlage keine anderen oder stärke-
ren Umweltauswirkungen ergeben. Auch sind Maßnahmen (z.B. Abschaltungen) vorgesehen, mit 
denen Kollisionen von Fledermäusen und Vögeln wirksam vermieden werden.  
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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338/2019 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/41354-19-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG) 

für die Errichtung und Betrieb eines Legehennenstalles für 20.000 Tiere in 33142 Büren 
 
 
Der Hof Rehkämper, Sebastian Rehkämper, Fürstenberger Str. 46, 33142 Büren, beantragt für 
den Standort Büren, Gemarkung Büren, Flur 12, Flurstück 71, eine Genehmigung nach § 4 des 
Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb eines Lege-
hennenstalles für 20.000 Tiere.. 
 
Die v.g. Anlage ist unter Nr. 7.1.3 des UVPG als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kri-
terien der Anlage 3 UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu 
berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung kei-
ne erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Ent-
scheidung war, dass die Anlage in Bezug auf Luftschadstoffe nicht relevant zur Belastung der um-
liegenden Wohnbebauung und Ökosysteme beiträgt und aufgrund der Topografie des Geländes 
keine erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild hat.  
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
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339/2019 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

Neubildung des Wahlausschusses für die Kreistags- und Landratswahl  

im Jahr 2020 

Für die Kreistags- und Landratswahl im Jahr 2020 hat der Kreistag des Kreises Paderborn in sei-
ner Sitzung am 04.11.2019 gemäß §2 Abs. 3 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher 
Vorschriften vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) die folgenden Beisitzer und Stellvertretungen 
gewählt: 

 
 
Beisitzerinnen/Beisitzer Stellvertreterinnen/Stellvertreter 
 
Hans-Bernd Janzen Franz Köster CDU 
 
Dr. Ludger Kappius Thorsten Jakobsmeyer CDU 
 
Friedhelm Kaup Wolfgang Sokol CDU 
 
Cläre Micus Oliver Lohr CDU 
 
Klaus Zündorf Bernd Schulze-Waltrup CDU 
 
Heike Krömeke Bernd Schäfer SPD 
 
Ottomar Scharfen Gunda Köster SPD 
 
Horst Schulze-Stieler Norika Creuzmann GRÜNE 
 
Dr. Michael Hadaschik Dr. Marcel Welsing FDP 
 
Arndt Heuvel Andrea Musiol  DIE LINKE/ 
   PIRATEN 
 
 
 
Paderborn, 08. November 2019 
 
Der Wahlleiter 
des Kreises Paderborn 
i.V. 
gez. 
 
 
Dr. Conradi 
Kreisdirektor 
  

http://www.verwaltungspraxis.jurion.de/dokument/Art._3_KDStG_Aenderung_des_Kommunalwahlgesetzes-d5606308,4.html
http://www.verwaltungspraxis.jurion.de/dokument/Art._3_KDStG_Aenderung_des_Kommunalwahlgesetzes-d5606308,4.html


                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

76. Jahrgang 13. November 2019    Nr. 55 / S. 7    
 
340/2019 

 
  



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

76. Jahrgang 13. November 2019    Nr. 55 / S. 8    
 

 


